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Zusammenfassung

Die Verordnung über die Qualität von Wasser
für den menschlichen Gebrauch (Trinkwas-
serverordnung/TrinkwV 2001) ist am 1. Janu-
ar 2003 in Kraft getreten. Der vorliegende
Beitrag gibt einen Überblick über die we-
sentlichen Konsequenzen, die sich daraus für
Krankenhäuser als Betreiber von Hausinstal-
lationen ergeben. Den Krankenhäusern wird
eine eigenständige Verantwortung für die
Qualität des Wassers in ihren Hausinstallati-
onssystemen zugewiesen. Neben bestimm-
ten chemischen Parametern kann es in der
Hausinstallation zu einer erheblichen Ver-
mehrung von Pseudomonas aeruginosa, Le-
gionellen, Acinetobacter und anderen noso-
komialen Krankheitserregern, u. a. Pilzen,
kommen, die sich hauptsächlich in Biofilmen
vermehren und somit der Einwirkung von
Desinfektionsverfahren weitgehend entzo-
gen sind. Neue Erkenntnisse von erheblicher
gesundheitspolitischer Relevanz weisen da-
rauf hin, dass wasserübertragenen nosoko-
mialen Krankheitserregern eine bislang un-
terschätzte Bedeutung zukommt. Die Ge-
sundheitsämtern üben gem.TrinkwV 2001
eine zentrale Rolle bei der Überwachung,
Gefährdungsbeurteilung und bei der Sicher-
stellung von Maßnahmen im Falle der Nicht-
einhaltung von Anforderungen der Trink-
wasserverordnung aus. Bei Feststellung von
Auffälligkeiten ist eine unverzügliche Be-
nachrichtigung des Gesundheitsamtes erfor-
derlich. Der Beitrag konzentriert sich auf die
für Krankenhäuser und andere medizinische
Einrichtungen bedeutsamen Konsequenzen
der novellierten Verordnung.

Am 1. Januar 2003 trat die „Verordnung

zur Novellierung der Trinkwasser-

verordnung“ (Trinkwasserverordnung/

TrinkwV 2001, [1]) in Kraft. Im Gegen-

satz zur früheren Trinkwasserverord-

nung ist es zu Präzisierungen hinsicht-

lich des Geltungsbereiches, der Verant-

wortlichkeiten, der Überwachung, des

Umfangs der Untersuchungen und der

Maßnahmen im Falle der Nichteinhal-

tung von Grenzwerten gekommen. Da-

raus resultieren auch tief greifende Kon-

sequenzen für Krankenhäuser und an-

dere medizinische Einrichtungen (Pfle-

geheime, Altenheime, Arztpraxen), da

nunmehr die sog. „Hausinstallationen“

in öffentlichen Einrichtungen,aus denen

Wasser für die Öffentlichkeit bereitge-

stellt wird, ausdrücklich in den Rege-

lungsbereich der Trinkwasserverord-

nung einbezogen sind. Hierdurch erge-

ben sich unter Umständen auch haf-

tungsrechtliche Konsequenzen für den

Betreiber, der ohnehin schon seit lan-

gem gehalten ist, die Grundsätze der

Verkehrssicherungspflicht zu berück-

sichtigen.

Die Grundphilosophie der Verord-

nung hat sich mit der Novellierung ge-

ändert und wurde dem heutigen Kennt-

nisstand, insbesondere im Hinblick auf

die Bedeutung der Wasserversorgung

für die Übertragung nosokomialer

Krankheitserreger angepasst. Nicht zu-

letzt aufgrund haftungsrechtlicher Ge-

sichtspunkte müssen sich Betreiber von

Krankenhäusern als Inhaber von Was-

serversorgungsanlagen intensiv mit den

weit reichenden Konsequenzen dieser

Verordnung befassen. Im Folgenden

wird auf ausgewählte Aspekte der Trink-

wasserverordnung eingegangen.

Grundsätze, Normen,
Richtlinien

Die Verordnung über die Qualität von

Wasser für den menschlichen Gebrauch

basiert auf

◗ der Richtlinie 98/83/EG des Rates

über die Qualität von Wasser für den

menschlichen Gebrauch vom

November 1998 [2] sowie 

◗ den §§ 37–40 und den §§ 73–74 des

Infektionsschutzgesetzes (IfSG) [3].
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Abstract

Since January 2003, the new German Drink-
ing Water Ordinance (DWO) has become
operative.This paper briefly reviews some
major consequences for hospitals. One of the
main topics is the increased responsibility of
operators of drinking water installation
systems in hospitals concerning both the
maintenance and control of good drinking
water quality. Besides harmful chemical
parameters, proliferation of pathogens can
occur such as Pseudomonas aeruginosa,
Legionella spec., Acinetobacter, and others
which are mainly bound to biofilms and thus
less affected by disinfectants. Recent epide-
miological investigations point out that the
relevance of waterborne pathogens is still
considerably underestimated, particularly in
hospitals. Local public health authorities play
a central role in clinic inspection, supervision
of water installations, surveillance, and risk
assessment in cases of noncompliance with
DWO requirements. For this reason, every
irregularity detected must be reported to
the local public health authority.
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In der Richtlinie für Krankenhaushygie-

ne und Infektionsprävention des Robert

Koch-Institutes (RKI) [4] wurden Fra-

gen der Wasserqualität in Hausinstalla-

tionsanlagen bereits 1988 in der Anlage

zu Ziff. 4.4.6 und 6.7: „Anforderungen

der Hygiene an die Wasserversorgung“

ausführlich behandelt. Hierin wurde be-

reits auf die Anforderungen der Hygie-

ne an die Wasserbeschaffenheit, die An-

forderungen an das Trinkwasser, die

Anforderungen an das hausinterne

Rohrnetz und die Armaturen, die An-

forderungen der Hygiene an Wassersys-

teme, die Anforderungen an Trinkwas-

servorratsbehälter und Belüfterleitun-

gen sowie auf entsprechende Kontrol-

len und Untersuchungen eingegangen.

In der Anlage zu Ziff. 5.6 der RKI-Richt-

linie für Krankenhaushygiene und In-

fektionsprävention: „Hygienische Un-

tersuchungen in Krankenhäusern und

anderen medizinischen Einrichtungen“

wurden darüber hinaus die Anforde-

rungen an die hygienischen Untersu-

chungen von Wasser präzisiert.

Die VDI-Richtlinie1 6023:„Hygiene-

bewusste Planung, Ausführung, Betrieb

und Instandhaltung von Trinkwasseran-

lagen“ befasst sich ebenfalls mit Trink-

wasseranlagen u. a. in Krankenhäusern,

Kurkliniken und Einrichtungen der Al-

tenpflege.

Grundsätzlich zu berücksichtigen

sind weiterhin das DVGW2-Arbeitsblatt

551: „Trinkwassererwärmung und Lei-

tungsanlagen/Technische Maßnahmen

zur Verminderung des Legionellen-

wachstums“ [5] sowie das DVGW-Ar-

beitsblatt 552: „Trinkwassererwärmung

und Leitungsanlagen/Technische Maß-

nahmen zur Verminderung des Legio-

nellenwachstums; Sanierung und Be-

trieb“ [6].

Anforderungen der Verordnung
über die Qualität von Wasser
für den menschlichen Gebrauch

Im Folgenden werden unter Berücksich-

tigung neuerer Erkenntnisse zur Risi-

koeinschätzung die wichtigsten Bestim-

mungen der Trinkwasserverordnung,

die für Krankenhäuser relevant sind, er-

örtert.

Zweck der Verordnung

In den allgemeinen Vorschriften wird

erstmalig im Gegensatz zur bisherigen

Trinkwasserverordnung auf den Zweck

dieser Verordnung eingegangen. Zweck

der Verordnung ist es, die menschliche

Gesundheit vor nachteiligen Einflüssen,

die sich aus der Verunreinigung von

Wasser ergeben, nach Maßgabe der Vor-

schrift zu schützen. Hierzu ist ein Sys-

tem unterschiedlicher Maßnahmen er-

forderlich (Abb. 1).

Begriffsbestimmungen

Wasser für den menschlichen 
Gebrauch

In §3 der Trinkwasserverordnung (2001)

wird im Gegensatz zur früheren Trink-

wasserverordnung (1990) erstmalig eine

Begriffsbestimmung gegeben. Dabei

wird von „Wasser für den menschlichen

Gebrauch“ und nicht mehr allein von

„Trinkwasser“ gesprochen. Wasser für

den menschlichen Gebrauch wird präzi-

siert als Wasser, das zum Trinken, zum

Kochen, zur Zubereitung von Speisen

und Getränken sowie zu anderen häus-

lichen Zwecken bestimmt ist, wie zur

◗ Körperpflege,

◗ Reinigung von Gegenständen, die

bestimmungsgemäß mit Lebensmit-

teln in Berührung kommen,

◗ Reinigung von Gegenständen, die

bestimmungsgemäß nicht nur vor-

übergehend mit dem menschlichen

Körper in Kontakt kommen.

Aus hygienisch-medizinischer Sicht ist

diese Begriffsbestimmung von erhebli-

cher Bedeutung, da als Übertragungs-

weg von Krankheitserregern nicht mehr

nur der Aufnahmepfad durch Trinken,

sondern auch durch Einatmung (z.B.Le-

gionellen, atypische Mykobakterien)

oder durch Kontakt als relevant aner-

kannt wird. Zu wasserübertragenen no-

sokomialen Krankheitserregern müssen

daher neben Legionellen und atypi-

schen Mykobakterien auch Pseudomo-

nas spp., insbesondere Pseudomonas ae-

ruginosa, Burkholderia cepacia, Steno-

trophomonas maltophilia, Sphingomo-

nas spp., Serratia marcescens, Acineto-

bacter spp.und Enterobacter spp.gerech-

net werden [7, 8, 9, 10, 11]. Hierzu liegen

mittlerweile gut dokumentierte epide-
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miologische und durch Feintypisie-

rungsuntersuchungen abgesicherte Er-

kenntnisse vor [8].

Anlagen der Hausinstallation 
als Wasserversorgungsanlagen

Während bislang unter Wasserversor-

gungsanlagen in erster Linie Wasserge-

winnungs- und -aufbereitungsanlagen

verstanden wurden, die Rohwasser ge-

winnen und zu Trinkwasser aufbereiten,

wird in § 3 TrinkwV verdeutlicht, dass

auch „Anlagen der Hausinstallation“,aus

denen Wasser für den menschlichen Ge-

brauch abgeben wird, als Wasserversor-

gungsanlagen gelten. Unter Hausinstal-

lation wird die Gesamtheit der Rohrlei-

tungen,Armaturen und Geräte verstan-

den, die sich zwischen dem Punkt der

Wasserentnahme für den menschlichen

Gebrauch und dem Punkt seiner Über-

gabe aus einer Wasserversorgungsanla-

ge an den Verbraucher befindet. Die Ein-

beziehung von Hausinstallationen in

den Regelungsbereich der Verordnung

ist eine aus hygienisch-präventivmedi-

zinischer Sicht sinnvolle Erweiterung

gegenüber der bisherigen Regelung.

Anforderungen an die Beschaffenheit
des Wassers für den menschlichen 
Gebrauch

In § 4 der Verordnung wird ausgeführt,

dass Wasser für den menschlichen Ge-

brauch frei von Krankheitserregern, ge-

nusstauglich und rein sein muss.Wasser,

das den Anforderungen der Verordnung

nicht entspricht, darf nicht als Wasser

für den menschlichen Gebrauch abgege-

ben und anderen zur Verfügung gestellt

werden.

Mikrobiologische Anforderungen
Während in der bisher geltenden Trink-

wasserverordnung (1990) allgemein ge-

fordert wurde, dass Trinkwasser frei von

Krankheitserregern sein muss, wird in

der neuen Trinkwasserverordnung die-

se Anforderung differenziert. Es heißt

nunmehr:„Im Wasser für den menschli-

chen Gebrauch dürfen Krankheitserre-

ger im Sinne des § 2 Nr. 1 des Infektions-

schutzgesetzes nicht in Konzentrationen

enthalten sein, die eine Schädigung der

menschlichen Gesundheit besorgen las-

sen.“ Unter Krankheitserregern im Sin-

ne des § 2 Nr. 1 des IfSG wird ein ver-

mehrungsfähiges Agenz (Bakterium,

Pilz, Virus, Parasit) oder ein sonstiges

biologisches transmissibles Agenz, das

bei Menschen eine Infektion oder eine

übertragbare Krankheit verursachen

kann, verstanden. Die Verknüpfung der

mikrobiologischen Anforderungen mit

einer gesundheitsschädigenden Kon-

zentration von Mikroorganismen trägt

dem Umstand Rechnung, dass eine Ge-

sundheitsschädigung einerseits von der

Mikroorganismenart, der Virulenz so-

wie der Infektionsdosis und anderer-

seits vom Immunstatus der betroffenen

Person bestimmt wird [12].

Im Zusammenhang mit dem Vor-

kommen und der Vermehrung von Mik-

roorganismen in wasserführenden Syste-

men ist von Bedeutung, dass bestimmte

Bakterien und Pilzarten,nicht jedoch Pa-

rasiten und Viren, in der Lage sind, sich

in wasserführenden Systemen in Biofil-

men zu vermehren. Biofilme lassen sich

in allen wasserführenden Systemen fin-

den. Zum Beispiel kann sich in englumi-

gen Schlauchsystemen,die von Leitungs-

wasser mit Trinkwasserqualität durch-

strömt werden, bereits nach 7 Tagen ein

flächendeckender Biofilm bilden, aus

dem z.T.Reinkulturen von Pseudomonas

aeruginosa isolierbar sind (Abb. 2). In

diesem Biofilm können auch Algen, Pro-

tozoen und Pilze vorhanden sein.Die vor-

herrschenden Mikroorganismen sind je-

doch gramnegative Bakterien.

„Bakterien und Pilze sind in 
der Lage, sich in wasserführen-

den Systemen in Biofilmen 
zu vermehren“

Zu den Bakterien, die im Zusammen-

hang mit nosokomialen Infektionen von

besonderer Bedeutung sind und die

über einen entsprechendes Biofilm-Bil-

dungspotenzial verfügen, zählen Pseu-

domonas aeruginosa, Klebsiella spp.,

Pantoea agglomerans sowie Enterobac-

ter cloacae [11]. Biofilmassoziierte Mik-

roorganismen sind resistenter gegen-

über Antibiotika und Desinfektionsver-

fahren als frei flottierende Mikroorga-

nismen, da sie durch die extrazelluläre

polymere Matrix besser geschützt sind

[11].Die in Deutschland mittlerweile vie-

lerorts realisierte Wasserversorgungs-

strategie,einen chlorfreien Betrieb zu ge-

Abb. 1 � Gesundheits-
schutz in der Wasserhygie-
ne. HACCP Hazard Analysis
and Critical Control Point
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währleisten, muss dahingehend kritisch

überprüft werden.

Selbst wenn das vom Wasserversor-

gungsunternehmen angelieferte Wasser

allen mikrobiologischen Anforderungen

der TrinkwV 2001 entspricht,können die

o. g. Mikroorganismen in niedrigen

Konzentrationen mit dem Leitungswas-

ser eingeschwemmt werden und sich in

Hausinstallationssystemen, insbesonde-

re in Biofilmen, vermehren. Dort kön-

nen sie in Abhängigkeit von den ökolo-

gischen Randbedingungen (Wassertem-

peratur, Stagnation, verwendete Mate-

rialien im Hausinstallationssystem etc.)

infektionsrelevante Konzentrationen er-

reichen.

Wasser als Infektionsreservoir

Die Bedeutung des Wassers aus Hausin-

stallationssystemen als ursächliche In-

fektionsquelle, insbesondere als Quelle

für Legionellen (Warmwassersysteme)

und für Pseudomonas aeruginosa (Kalt-

wassersysteme) ist mittlerweile gut do-

kumentiert [8, 9]. Im Hinblick auf seine

Bedeutung für die Übertragung anderer

wasserassoziierter Mikroorganismen

(s. oben) wären noch weitere wissen-

schaftliche Untersuchungen sinnvoll

bzw. notwendig. Mittels genetischer

Feintypisierungsverfahren konnten

Reuter et al. [8] zeigen, dass 36–42% der

nosokomialen Pseudomonas-aerugino-

sa-Infektionen bei Patienten auf eine

Kontamination des Leitungswassers

hauptsächlich über Wasserhähne zu-

rückzuführen waren. Anaissie et al. [9]

gehen davon aus, dass in den USA schät-

zungsweise jedes Jahr 1.400 Menschen

an einer wasserbedingten nosokomialen

Pneumonie durch Pseudomonas aerugi-

nosa versterben. Die Übertragung des

Erregers erfolgt hierbei nicht über das

Trinken,sondern über den Kontakt (z.B.

beim Reinigen) von Kathetereintritts-

stellen und Wunden mit kontaminier-

tem Wasser. Da der Geltungsbereich der

Trinkwasserverordnung sich nunmehr

auch auf diesen Anwendungszweck be-

zieht, müssen auch hier entsprechende

Qualitätskriterien eingehalten werden.

Für Gesunde und für Personen, die nicht

antibiotisch behandelt werden, dürfte

hingegen selbst das Trinken von P.-aeru-

ginosa-haltigem Wasser bei hohen Erre-

gerkonzentrationen nicht von gesund-

heitlicher Relevanz sein [13].

36–42% der nosokomialen
Pseudomonas-aeruginosa-
Infektionen sind auf haupt-
sächlich durch Wasserhähne

kontaminiertes Leitungswasser
zurückzuführen

Die zitierten Untersuchungen haben

eine erhebliche gesundheitspolitische

Bedeutung, da sich aus ihnen die Not-

wendigkeit zur Änderung von Präventi-

onsstrategien bei der Hygiene in medizi-

nischen Einrichtungen ergibt. Erste Er-

gebnisse einer Interventionsstudie wei-

sen darauf hin, dass sich durch endstän-

dige Filter an Wasserhähnen auf Inten-

sivstationen die Rate an Pseudomonas-

aeruginosa-Infektionen deutlich redu-

zieren lässt. Hieraus resultiert neben

dem Schutz der Patienten auch ein er-

hebliches Einsparungspotenzial, da die

Anwendung von Antibiotika reduziert

werden kann bzw. nicht mehr notwen-

dig ist (Trautmann, persönliche Mittei-

lung). Für Risikobereiche wie häma-

toonkologische Stationen und Intensiv-

therapiestationen werden mittlerweile

häufig endständige Filtrationssysteme

empfohlen [7, 12, 14].Weitere diesbezüg-

liche Untersuchungen, insbesondere die

Durchführung von Interventionsstudi-

en, sind jedoch dringend erforderlich.

In der Verordnung wird in § 5 Abs. 4

ausgeführt, dass in Leitungsnetzen, in

denen die mikrobiologischen Anforde-

rungen nur durch Desinfektion einge-

halten werden können, eine hinreichen-

de Desinfektionskapazität durch freies

Chlor oder durch Chlordioxid vorgehal-

ten werden muss. Diese Anforderungen

werden zukünftig für Krankenhäuser

Konsequenzen haben, da z. T. in Hausin-

stallationsanlagen eine Vermehrung,

insbesondere von gramnegativen Mik-

roorganismen (z. B. Pseudomonaden,

Legionellen, Serratia, Acinetobacter), die

nur durch dezentrale Desinfektions-

maßnahmen (chemisch und/oder phy-

sikalisch) unter Kontrolle gehalten wer-

den können, nicht auszuschließen ist.

Zusätzliche Verfahren wie die UV-Des-

infektion und die Kupfer Silber-Ionisati-

on bedürfen weiterer Evaluierung.

Stelle der Einhaltung

In der Trinkwasserverordnung ist fest-

gelegt, dass die Grenzwerte und die üb-

rigen Anforderungen am Austritt aus

der Zapfstelle eingehalten werden müs-

sen, die der Entnahme von Wasser für

den menschlichen Gebrauch dient.Hier-

mit wird eindeutig festgelegt, dass die

Wasserqualität am Wasserzapfhahn den

Anforderungen der Trinkwasserverord-

nung genügen muss. Nicht präzisiert ist

in der Verordnung aber bislang die Ent-

nahmetechnik, die jedoch erheblichen

Einfluss auf das Ergebnis hat. Grundlage

für die Entnahmetechnik ist die ISO

19458.

Maßnahmen im Fall der 
Nichteinhaltung/Abweichung von
Grenzwerten und Anforderungen

Im Gegensatz zur früheren Trinkwasser-

verordnung wird in der TrinkwV 2001

erstmalig geregelt, dass im Falle der

Nichteinhaltung von Grenzwerten und

von Anforderungen der Verordnung das

Gesundheitsamt unverzüglich zu ent-

scheiden hat, ob dies eine Gefährdung

der Gesundheit der Verbraucher besor-

gen lässt und ob die betroffene Wasser-

Abb. 2 � Biofilm in einem
Silikonschlauch nach 
7-tägiger Durchströmung
mit Wasser von 
Trinkwasserqualität
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versorgung bis auf weiteres weiterge-

führt werden kann.Das Gesundheitsamt

unterrichtet den Unternehmer und

sonstigen Inhaber der betroffenen Was-

serversorgungsanlage anschließend un-

verzüglich über seine Entscheidung und

ordnet die zur Abwendung der Gefahr

für die menschliche Gesundheit erfor-

derlichen Maßnahmen an. In allen Fäl-

len, in denen die Ursache der Nichtein-

haltung oder Nichterfüllung unbekannt

ist, ordnet das Gesundheitsamt weitere

Untersuchungen an.

Zusätzlich hat das Gesundheitsamt

entsprechend § 9 Abs. 11 TrinkwV bei der

Einschränkung der Verwendung von

Wasser für den menschlichen Gebrauch

sicherzustellen, dass die von der Abwei-

chung und von der Verwendungsein-

schränkung betroffene Bevölkerung von

dem Unternehmer oder dem sonstigen

Inhaber einer Wasserversorgungsanlage

oder von der zuständigen Behörde un-

verzüglich und angemessen über die

Maßnahmen sowie die damit verbunde-

nen Bedingungen in Kenntnis gesetzt so-

wie ggf.auf mögliche eigene Schutzmaß-

nahmen hingewiesen wird. Außerdem

hat das Gesundheitsamt sicherzustellen,

dass bestimmte Bevölkerungsgruppen,

für die die Abweichung eine besondere

Gefahr bedeuten könnte, entsprechend

informiert und ggf. auf mögliche eigene

Schutzmaßnahmen hingewiesen wer-

den. Durch diese Regelung in § 9 Trink-

wV wird erstmalig festgelegt, dass

◗ eine Gefährdungsanalyse,

◗ die Veranlassung von Maßnahmen

sowie 

◗ eine Information des Verbrauchers

und ggf. von Risikogruppen

durch das Gesundheitsamt sicherzustel-

len sind.

Die notwendige Analyse im Hin-

blick auf eine Gefährdungsbeurteilung

der betroffenen Verbraucher ist damit

wesentlich komplexer geworden: Es geht

nicht mehr nur um die Einhaltung von

bestimmten Grenzwerten, sondern ins-

besondere in Risikobereichen ggf. auch

um die zusätzliche Untersuchung von

Erregern nosokomialer Infektionen, wie

z. B. von Legionellen oder Pseudomona-

den. Da sich die Trinkwasserverordnung

nicht mehr allein auf den Schutz des

Trinkwassers, sondern auch auf die an-

deren in der Verordnung genannten An-

wendungszwecke von Wasser bezieht

(s. oben), kann dies im Einzelfall be-

deuten, dass das Gesundheitsamt auch

in Krankenhäusern Anwendungsbe-

schränkungen oder weiter gehende

Maßnahmen, wie z. B. den Einbau von

endständigen Filtern oder dezentrale

Desinfektionsmaßnahmen, veranlassen

oder anordnen kann.

In öffentlichen Einrichtungen, wie

z. B. in Krankenhäusern, ist somit der

Betreiber der Versorgungsanlage nicht

mehr alleiniger Herr des Verfahrens,

sondern unterliegt bezüglich der not-

wendigen Maßnahmen den Anordnun-

gen des Gesundheitsamtes. In diesem

Zusammenhang ist es von Vorteil, wenn

der Krankenhaushygieniker in die not-

wendige Gefährdungsbeurteilung einbe-

zogen wird, da er in der Regel die erfor-

derlichen weiter gehenden Untersu-

chungen durchzuführen hat. Entspre-

chend sollten sich die für die Hygiene in

Krankenhäusern und in anderen medi-

zinischen Einrichtungen Verantwortli-

chen auch bei ihrem Wasserversor-

gungsunternehmen darüber informie-

ren, wie das angelieferte Trinkwasser ge-

wonnen wird, welche Maßnahmen zu

seiner Aufbereitung durchgeführt wer-

den und ob es desinfiziert wird. Darüber

hinaus ist zu empfehlen, dass der Was-

serversorger die medizinische Einrich-

tung regelmäßig über die Ergebnisse der

Wasseruntersuchungen, zu denen er

nach Trinkwasserverordnung verpflich-

tet ist, unterrichtet. Zudem ist es sinn-

voll, die Informationswege bei Zwi-

schen- und Störfällen zwischen den

Wasserversorgungsunternehmen sowie

den Krankenhäusern und anderen me-

dizinischen Einrichtungen proaktiv ab-

zustimmen (s. auch Kapitel „Maßnah-

mepläne“).

Untersuchungserfordernisse

Gemäß § 14 Abs. 6 TrinkwV hat der Un-

ternehmer oder sonstige Inhaber einer

Wasserversorgungsanlage auf Anord-

nung der zuständigen Behörde das Was-

ser zu untersuchen oder untersuchen zu

lassen. Diese Untersuchungen werden

seitens der zuständigen Behörde ange-

ordnet, wenn es unter Berücksichtigung

des Einzelfalles zum Schutze der

menschlichen Gesundheit oder zur Si-

cherstellung einer einwandfreien Be-

schaffenheit des Wassers erforderlich ist,

wobei Art, Umfang und Häufigkeit der

Untersuchung auszulegen sind.

Für Krankenhäuser und andere me-

dizinische Einrichtungen sind entspre-

chende Untersuchungen bereits in An-

lage 5.6 der Richtlinie für Krankenhaus-

hygiene und Infektionsprävention gere-

gelt. Hierin heißt es, dass Wasser aus An-

lagen der Hausinstallation (u. a. Warm-

wassersysteme und Wasser aus Trink-

wasservorratsbehältern) halbjährlich

z. B. auf Koloniezahl und spezielle Erre-

ger wie E. coli, Pseudomonas aerugino-

sa, Legionella spp. zu untersuchen sind.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung

sind zu dokumentieren und auf Verlan-

gen dem zuständigen Amtsarzt vorzule-

gen. Die regelmäßigen Untersuchungen

sind Bestandteil des Hygieneplans. Die-

ser Forderung kommt nach neuen wis-

senschaftlichen Erkenntnissen [2, 3, 4, 5]

über die Bedeutung von Wasser als In-

fektionsquelle für Pseudomonaden, Le-

gionellen, aber auch Enterobacteriaceae,

Burkholderia, Stenotrophomonas malto-

philia und Acinetobacter eine hohe Be-

deutung im Zusammenhang mit der

Qualitätssicherung zu.

In medizinischen Einrichtungen
ist das Wasser aus der Haus-
installation halbjährlich auf

spezielle Erreger zu untersuchen

Die entsprechenden Untersuchungen

sind sinnvollerweise ausschließlich von

krankenhaushygienischen Instituten

unter der Leitung eines Arztes für Hy-

giene und Umweltmedizin durchzufüh-

ren, sodass Untersuchung, Befundung,

Bewertung und Beratung bei ggf. erfor-

derlichen Sanierungsmaßnahmen in ei-

ner Hand liegen.

Maßnahmepläne

In § 16 Abs. 6 TrinkwV sind die Unter-

nehmer von Wasserversorgungsanla-

gen, die Wasser herstellen und an Dritte

abgeben, verpflichtet, einen Maßnahme-

plan aufzustellen, der die örtlichen Ge-

gebenheiten der Wasserversorgung be-

rücksichtigt. Dieser beinhaltet, dass be-

sondere Risikoeinheiten (z. B. Kranken-

häuser oder ärztliche Praxen) im Fall

der Nichteinhaltung der Anforderungen

an die Wasserqualität besonders berück-

sichtigt werden müssen. In Fällen, in de-

nen z. B. im Zusammenhang mit starken

Regenfällen, Krankheitserreger im Was-

ser aufgetreten sind, müssen zur Siche-
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rung des Gesundheitsschutzes umge-

hend absichernde Maßnahmen ergrif-

fen werden. Hierbei ist es entscheidend,

dass die Krankenhäuser unmittelbar

über derartige Situationen von den sie

versorgenden Wasserunternehmen un-

terrichtet werden. Nur dann können die

im Sinne des Patientenschutzes notwen-

digen Maßnahmen ergriffen werden.

Die Verantwortung für die unverzügli-

che Information obliegt den Wasserver-

sorgungsunternehmen, die verpflichtet

sind, das Gesundheitsamt und die übri-

gen Stellen entsprechend zu informie-

ren.Vor diesem Hintergrund ist es drin-

gend erforderlich, dass sich die Kran-

kenhausleitung von ihren jeweiligen

Wasserversorgungsunternehmen über

entsprechende Maßnahmepläne und

Kommunikationswege unterrichten

lässt und proaktiv eine entsprechende

Störfallsituation durchplant [14].

Überwachung durch 
das Gesundheitsamt

In §§ 18–20 TrinkwV ist die Überwa-

chung von Wasserversorgungsanlagen

einschließlich Hausinstallationen, aus

denen Wasser für die Öffentlichkeit, ins-

besondere in Schulen, Kindergärten,

Krankenhäusern, Gaststätten und sons-

tigen Gemeinschaftseinrichtungen be-

reitgestellt wird, näher geregelt. Die

Überwachung obliegt dem Gesundheits-

amt. Die Untersuchungen sollen durch

eine bestellte Stelle durchgeführt wer-

den. Hierunter sollten Institute verstan-

den werden, die unter Berücksichtung

der besonderen Gefährdungssituation

von Patienten in Krankenhäusern und

in anderen medizinischen Einrichtun-

gen in der Lage sind, eine hygienisch-

medizinische Untersuchung und Bewer-

tung der Untersuchungsbefunde durch-

zuführen.Genauere diesbezügliche Fest-

legungen sind in den entsprechenden

länderspezifischen Regelungen der zu-

ständigen obersten Landesbehörden

enthalten.

Überprüfung von Parametern durch
das Gesundheitsamt

Entsprechend § 19 [7] TrinkwV hat das

Gesundheitsamt im Rahmen der Über-

wachung mindestens diejenigen Para-

meter zu untersuchen oder untersuchen

zu lassen, von denen anzunehmen ist,

dass sie sich in der Hausinstallation

nachteilig verändern können. Zu diesem

Zweck richtet das Gesundheitsamt ein

Überwachungsprogramm auf der Basis

geeigneter stichprobenartiger Kontrol-

len ein.

Auch wenn vom Wasserversor-

gungsunternehmen in der Regel Wasser

in einer der Trinkwasserverordnung

entsprechenden hygienisch-mikrobiolo-

gischen Qualität angeliefert wird, so

kann nicht ausgeschlossen werden, dass

mit ihm fakultativ pathogene Mikroor-

ganismen wie Pseudomonas aeruginosa,

Enterobacteriaceae, Legionellen, Acine-

tobacter, Legionellen oder Pilze in nied-

rigen Konzentrationen eingeschwemmt

werden, die (mit Ausnahme von Entero-

bacteriaceae) durch die Untersuchungen

zur Überprüfung der hygienisch ein-

wandfreien Trinkwasserqualität nach

Trinkwasserverordnung nicht erfasst

werden. Diese Mikroorganismen kön-

nen sich bei günstigen ökologischen

Randbedingungen (Stagnation, Tempe-

ratur,Materialien) im Hausinstallations-

system in Biofilmen ansiedeln und sich

zu hohen Konzentrationen vermehren

(s. auch Kapitel „Mikrobiologische An-

forderungen“).

Zur Überprüfung der in § 19 [7]

TrinkwV 2001 genannten Anforderungen

sollten – nach Empfehlung der Trinkwas-

serkommission des Bundesministeriums

für Gesundheit und Soziale Sicherung

beim Umweltbundesamt – Proben an der

Übergabestelle in die Hausinstallationen

sowie an einer möglichst peripher entle-

genen Stelle des Hausinstallationssys-

tems entnommen werden und diese hin-

sichtlich Koloniezahl (Bebrütungstempe-

ratur: 22°C und 36°C) sowie auf colifor-

me Bakterien und Pseudomonas aerugi-

nosa untersucht werden. Coliforme Bak-

terien sowie P. aeruginosa sollen in

100 mL nicht nachweisbar sein.Die Kolo-

niezahl der Wasserproben an der Über-

gabestelle und an den peripheren Ent-

nahmestellen sollten sich hinsichtlich ih-

rer Höhe nicht deutlich unterscheiden.

Legionellen

Untersuchung auf Legionellen

Nach Anlage 4 (§ 3 Nr. 2 Buchst. c) der

Trinkwasser-Verordnung sind nunmehr

auch zentrale Erwärmungsanlagen der

Hausinstallation, aus denen Wasser für

die Öffentlichkeit bereitgestellt wird, pe-

riodisch (mindestens einmal pro Jahr)

auf Legionellen zu untersuchen. Die Un-

tersuchungen unterliegen jedoch der

Verantwortung des Betreibers der Haus-

installation und müssen daher nach Auf-

fassung der Trinkwasserkommission

beim Umweltbundesamt nicht geson-

dert durch das Gesundheitsamt veran-

lasst werden.

Bei der Beurteilung ist zwischen ei-

ner systemischen und einer nicht-syste-

mischen, d. h. einer nur auf einzelne Ent-

nahmestellen beschränkten Legionellen-

Kontaminationen zu unterscheiden [7].

Es hat sich als nicht realistisch erwiesen,

Legionellen in Warmwasserversorgungs-

systemen von Hausinstallationen voll-

ständig eliminieren zu wollen. Vor dem

Hintergrund, dass Krankheitserreger in

Hausinstallationen nicht in Konzentra-

tionen enthalten sein dürfen, die eine

Schädigung der menschlichen Gesund-

heit besorgen lassen, wird daher in ver-

schiedenen europäischen Ländern und

auch in Deutschland – entsprechend den

DVGW-Arbeitsblättern W 551 und W 552

– angestrebt, die systemische Legionel-

len-Kontamination im Hausinstallations-

systemauf Konzentrationen von1KBE/ml

zu beschränken [7, 15, 16, 17]. In Frank-

reich wird mittlerweile entsprechend ei-

nem ministeriellen Erlass aus dem Jahr

2002 für Hochrisikobereiche die Nicht-

nachweisbarkeit von Legionellen verlangt

[17].Dies wurde bereits 1990 vom Verfas-

ser vorgeschlagen [7]. Dieses Ziel lässt

sich faktisch nur durch endständige Fil-

tersysteme erreichen. In jedem Fall ist es

dringend anzuraten, dass sich Kranken-

häuser bestellter hygienisch-medizini-

scher Institute bedienen,die nicht nur die

notwendigen Untersuchungen unter Ein-

beziehung der erforderlichen Qualitäts-

sicherung durchführen, sondern auch

über hygienisch-medizinische Beurtei-

lungskompetenzen verfügen.

Maßnahmen Nichteinhaltung/
Abweichung von Grenzwerten 
in der Hausinstallation 
von öffentlichen Gebäuden

Wie bereits oben dargelegt (s. Kapitel

„Maßnahmen bei Nichteinhaltung/Ab-

weichung von Grenzwerten und Anfor-

derungen), kann das Gesundheitsamt

bei Nichteinhaltung von Grenzwerten

und Anforderungen, die auf die Hausin-

stallation oder deren unzulängliche In-

standhaltung zurückzuführen sind, an-

ordnen, dass
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◗ geeignete Maßnahmen zu ergreifen

sind, um die aus der Nichteinhaltung

möglicherweise resultierenden ge-

sundheitlichen Gefahren auszuschal-

ten oder zu verringern,

◗ die betroffenen Verbraucher über et-

waige Abhilfemaßnahmen oder Ver-

wendungsbeschränkungen des Was-

sers angemessen zu unterrichten

und zu beraten sind.

Es ist aus diesem Grund erforderlich,

einen sog.Wasserhygieneplan zu erstel-

len (Water Safety Plan), in dem die De-

tails der Wassernutzung, der Sicherstel-

lung einer einwandfreien Qualität, die

Maßnahmen bei Umbaumaßnahmen

und bei eingeschränkter Wassernutzung

sowie die Validierung und Verifizierung

durch Kontrolle physikalischer, techni-

scher und mikrobiologischer Parameter

geregelt sind. Im Falle einer Häufung

oder des Auftretens sporadischer Legio-

nelleninfektionen (oder durch andere

möglicherweise wasserassoziierte Krank-

heitserreger hervorgerufener nosoko-

mialer Infektionen) müssen weiter ge-

hende Abklärungs- und Kontrollmaß-

nahmen durchgeführt werden. Einzel-

heiten hierzu sind in der Empfehlung

der Kommission für Krankenhaushygie-

ne und Infektionsprävention beim Ro-

bert-Koch-Institut: „Ausbruchmanage-

ment und strukturiertes Vorgehen bei

gehäuften Auftreten nosokomialer In-

fektionen“ (2002) geregelt [17]. Die ab-

klärenden Maßnahmen zur Aufdeckung

der Infektionsquellen bei sporadischen

nosokomialen Legionelleninfektionen

sind in Abb. 3 in Anlehnung an eine

Empfehlung von Lee und Joseph [18]

dargestellt.

Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass
mit der neuen Verordnung über die Quali-
tät von Wasser für den menschlichen Ge-
brauch die Anforderungen und Verant-
wortlichkeiten neu geregelt sind. Es wird
nunmehr den Betreibern von Hausinstalla-
tionen in öffentlichen Einrichtungen, wie
beispielweise in Krankenhäusern, eine
eigenständige Verantwortung für die Qua-
lität dieses Wassers zugewiesen. Entspre-
chend der Trinkwasserverordnung 2001
müssen Krankenhäuser und andere medi-

zinische Einrichtungen zukünftig in Ab-
stimmung mit dem Gesundheitsamt und
entsprechend den einzelnen Anlagen der
Verordnung regelmäßige bzw. periodische
Untersuchungen der Wasserqualität in der
Hausinstallation durchführen. Als mikro-
biologische Parameter sind dabei auch
Pseudomonas aeruginosa und Legionellen
zu berücksichtigen. Bei Feststellen von
Auffälligkeiten ist eine unverzügliche Be-
nachrichtigung des Gesundheitsamtes er-
forderlich. Den Gesundheitsämtern kommt
gemäß der neuen Trinkwasserverordnung
eine entscheidende Funktion bei der Über-
wachung, der Gefährdungsbeurteilung
und bei der Sicherstellung von Maßnah-
men im Falle der Nichteinhaltung von An-
forderungen der Trinkwasserverordnung
zu. Im Hinblick auf die notwendige Rechts-
sicherheit und zur Erfüllung der Anforde-
rungen ist es den Krankenhäusern drin-
gend anzuraten, die notwendigen Unter-
suchungen, Gefährdungsbeurteilungen
und Beratungen durch kompetente hygie-
nisch-medizinische Institute ausführen zu
lassen.Weiterhin wird allen Krankenhäu-
sern empfohlen, sich mit den jeweils zu-
ständigen Wasserversorgungsunterneh-
men in Verbindung zu setzen, um sich über
die Herkunft, die Aufbereitung, den Trans-
port, die chemische und mikrobiologische
Qualität des Wassers sowie über die Maß-
nahmen und Pläne gem. § 16 TrinkwV zu
informieren. Darüber hinaus sollte ein de-

Abb. 3 � Empfohlener Untersuchungsgang nach Auftreten sporadischer Legionellen-Infektionen in
Nordrhein-Westfalen. (Mod. nach [18]). LÖGD Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst,
RKI Robert Koch-Institut, EWGLI European Working Group for Legionella Infections,
NRW Nordrhein-Westfalen
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taillierter Wasserhygieneplan erstellt wer-
den, in dem die Installation, die Inbetrieb-
nahme, die Pflege und die Überwachung
sowie die Maßnahmen bei Überschreitung
von Richtkonzentrationen und die Maß-
nahmen im Falle des Auftretens wasseras-
soziierter Infektionen geregelt sind. Die
mittlerweile vorliegenden epidemiologi-
schen Erkenntnisse deuten darauf hin,
dass diese Erfordernisse und Regelungen
den Gesundheitsschutz verbessern und zur
Reduktion bislang nur schwer zu therapie-
render nosokomialer Infektionen beitra-
gen werden.
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